
 
ERDGASVOLLVERSORGUNG –  
SONDERVERTRAG FÜR HAUSHALTSKUNDEN 
 

Ihre Service-Line für Informationen, Beratung und Angebote: 0180 1 84 84 84  
(3,9 ct/Min. aus dem dt. Festnetz. Mobilfunk höchstens 42 ct/Min.)  
 

oder 06241 848-122 zum Beispiel für Flatrate-Kunden. 

Ob zum Heizen oder als Kraftstoff: Erdgas ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch ein Garant  
für spürbar mehr Lebensqualität. 
 
Bestpreis-Garantie:  
Entscheiden Sie sich für einen Erdgasanschluss und erschließen Sie sich die Zukunft.  
EWR berechnet jährlich den für Sie günstigsten Tarif. 
 
Die EWR Aktiengesellschaft liefert Erdgas aus ihrem Netz zu den nachstehenden Bedingungen.  
Die angegebenen Grund- und Verbrauchspreise verstehen sich netto ohne Steuern. Die Verbrauchspreise  
erhöhen sich um den jeweils gültigen Energiesteuersatz (derzeit 0,55 Cent/kWh). 
Die Grund- und Verbrauchspreise brutto enthalten die ab dem 01.01.2007 gültige Umsatzsteuer  
von 19%. 
 
Der Grundpreis ist abhängig von der Leistung (Nennwärmeleistung) der installierten Gasgeräte.  
Sind mehrere Geräte installiert, ist die Summe der Leistungen aller Geräte gültig. Die Leistung  
von privat genutzten Kochgasherden wird nicht mitgerechnet. 
 
 
  netto inkl.  brutto inkl. 
Kleinverbrauch                         netto    Energiesteuer   19% USt. 
 

Grundpreis je Zähler (Euro/Monat) 3,80                 4,52 
Verbrauchspreis (Cent/kWh) 7,636           8,186 9,741 
 
 
 

Erdgasvollversorgung 
 

Grundpreis (Euro/Monat) 
bis 10 kW Nennwärmeleistung 13,65 16,24 
jedes weitere kW Nennwärmeleistung 0,59 0,70 
 

Verbrauchspreis (Cent/kWh)  
bis 150.000 kWh Jahresabnahmemenge 4,336 4,886  5,814 
für jede weitere kWh 4,251 4,801  5,713 
 
 

Die Kunden werden wie vereinbart individuell über Vertragsänderungen informiert.  
 
Zu folgendem Hinweis sind wir gesetzlich verpflichtet: 
Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn,  
eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuerdurchführungs- 
verordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen.  
In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt. 
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